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RS OGH 1993/4/27 14Os36/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.1993

Norm

StGB §105 A1

Rechtssatz

Die Abnötigung der Erklärung, weiterhin die Freundin eines Mannes (hier sogar des einen Täters) zu sein und dessen

Frau zu werden, betrifft keine gänzlich bedeutungslose Handlung und ist darum tatbildlich im Sinne des § 105 StGB.
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